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stellungen unterschiedlicher Art aufgenommen. Im Wesentli-
chen handelt es sich um Ablagerungen diverser Gegenstände in 
Ufernähe, standortfremde Bepflanzungen, illegale Bauten am 
Bach und Ablagerungen von Gartenabfällen. Diese Beanstan-
dungen wurden erfasst und in entsprechenden Erhebungsbögen 
dokumentiert. Die Erhebungsbögen werden nun von der Orts-
polizeibehörde geprüft und ggf. werden die Anrainer entspre-
chend informiert und um Rückbau bzw. Beseitigung gebeten. 
Durch die Gewässerschau leistet die Gemeinde einen Beitrag 
zur Verringerung und Vermeidung von Hochwasserrisiken für 
die Anwohnerinnen und Anwohner des Nonnenbachs. Gleich-
zeitig sollen Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen 
des Gewässers vermieden bzw. beseitigt werden.

Jugendtreff Cube unterstützt Kleidertauschbörse 
in Lindau
Am 14. April 2023 findet von 16:00 bis 20:00 Uhr im Jugend-
zentrum Xtra in Lindau die erste Kleidertauschbörse statt. Der 
Jugendtreff Cube unterstützt diese Veranstaltung. Ziel ist es, 
eine Plattform zum nachhaltigen Konsum von Kleidung zu 
schaffen. Also weg vom Fast-Fashion-Konsum. Um das Ange-
bot so niederschwellig wie möglich zu machen, können vorab 
zu den regulären Öffnungszeiten im Jugendtreff Cube gut er-
haltene oder ungetragene Kleidung für alle ab 12 Jahren ab-
gegeben werden. Die Öffnungszeiten vom Cube sind Mittwoch 
12:00 bis 15:00 Uhr, Donnerstag 17:00 bis 20:00 Uhr und Frei-
tag 17:00 bis 21:00 Uhr. Die abgegebene Kleidung wird dann 
vom Team der Offenen Jugendarbeit in Lindau eingesammelt 
und zum Kleidertausch bereitgestellt. 
Wer möchte kann auch ohne etwas abzugeben seinen Kleider-
schrank nachhaltig füllen. Kleidung, die kein neues Zuhause 
findet, wird nach der Veranstaltung an eine gemeinnützige Or-
ganisation gespendet. 

Hallenbad über Ostern geschlossen
Das Hallenbad hat vom 03.04. bis einschließlich 10.04.2023 ge-
schlossen. Ab dem 11.04.2023 ist das Hallenbad dann wieder zu 
den bekannten Zeiten geöffnet:  
Dienstag 09:45 – 11:00 Uhr und 17:00 – 20:00 Uhr
Mittwoch 15:00 – 21:00 Uhr (Familien- und Seniorenbadetag)
Donnerstag 09:45 – 11:00 Uhr und 16:00 – 20:00 Uhr
Freitag 16:00 – 19:00 Uhr 
Samstag 09:00 – 12:00 Uhr (Oktober bis April)

Gemeindenachrichten

Gewässerschau am Nonnenbach durchgeführt – 
12 Beanstandungen
In regelmäßigen Abständen müssen nach dem Wassergesetz 
Baden-Württemberg Träger der Unterhaltungslast eine Ge-
wässerschau an ihren Gewässern durchführen. Die Gemeinde 
Kressbronn a. B. ist auf ihrem Gemeindegebiet u. a. Trägerin 

der Unterhaltungslast für den Nonnenbach. Am 9. März wurde 
daher in Kressbronn a. B. mit Vertretern des Landwirtschafts-
amtes und des Amtes für Wasser- und Bodenschutz sowie dem 
Gewässerwart des Angelsportvereins Kressbronn a. B. entlang 
des Nonnenbachs eine Gewässerschau durchgeführt. Die Be-
gehung ging entlang des Nonnenbachs von der Festhalle bis zur 
bayerischen Grenze. Von den Sachverständigen wurde das Ufer 
sowie das für den Hochwasserschutz und für die ökologische 
Funktion notwendige Umfeld besichtigt. Die Gewässerschau 
dient dazu, Probleme und Gefahren festzustellen und deren Be-
seitigung einzuleiten. Bei der Gewässerschau wurden 12 Fest-

 Amtlicher Teil

Von links: Gabriel Bader, Landwirtschaftsamt, Daniel Doer, 
Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e. V., Carmen 
Kiefer, Dieter Schmid, Amt für Wasser und Bodenschutz,  
Stefan Breuer, Gewässerwart des Angelsportvereins,  
Andreas Wenzler, Sachgebiet Bau- und Umwelttechnik  
sowie Vergabewesen der Gemeinde Kressbronn a. B.  
begehen gemeinsam den Nonnenbach.
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Ostergruß des Bürgermeisters

Liebe Mitbürgerinnen,  liebe Mitbürger,
Ostern verbinden wir mit dem Gefühl der Freude und des Lebens. Es ist schön, wenn die Natur erblüht, 
die Tage länger werden und die Kinder in der Sonne fröhlich nach bunten Ostereiern suchen. Ostern steht 
für die Auferstehung Christi, den Sieg des Lebens und gibt uns Hoffnung. 
Leider erreichen uns immer wieder negative Nachrichten von Krieg, Energiekrise, Inflation oder Katas-
trophen. Gerade in einer solchen Zeit sind Hoffnung und Lebensfreude für uns alle wichtig. Ihnen sowie 
Ihren Familien und Freunden wünsche ich von Herzen Hoffnung, Lebensfreude und vor allem fröhliche 
Osterfeiertage.

Herzlichst
Ihr Daniel Enzensperger 
Bürgermeister

Lake Skate League geht in die nächste Runde
Fünf Events an fünf unterschiedlichen Orten laden zur Lake 
Skate League ein. Mit dabei sind die Gemeinden Kressbronn a. 
B., Langenargen, Markdorf, Lindau und Friedrichshafen. Ge-
plant wird die Lake Skate League von den örtlichen Jugend-
referaten. Der Auftakt ist am Samstag, 13. Mai in Friedrichsha-
fen. Danach folgen Kressbronn a. B. am 20. Mai, Langenargen 
am 10. Juni, Markdorf am 24. Juni und Lindau am 1. Juli. 

Was ist eigentlich die Lake Skate League?
Zur Lake Skate League, welche 
durch LIMO Boards aus Lindau 
gesponsert wird, zählen fünf Ver-
anstaltungen in den teilnehmen-
den Gemeinden. Mit diesem An-
gebot soll Sportbegeisterten die 
Möglichkeit geboten werden, ver-
teilt auf die Monate Mai bis Juli 
entweder bei allen Veranstaltun-
gen oder nur an einzelnen Skate 
Contests mitzumachen. Am Ende 
werden die Ergebnisse der fünf 
Skate Contests zu einer Gesamt-
wertung zusammengeführt. 

Wer will bei der Planung mitmachen?
Die Organisatoren bieten Jugendlichen aus der Szene und Inte-
ressierten an, sich aktiv in die Planung, Organisation und Ge-
staltung einzelner oder aller Events miteinzubringen. Weitere 
Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen und deren 
Programm gibt es bei den Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartnern der örtlichen Jugendreferate: 

Termine und Kontakte
Samstag, 13.05.2023 Auftakt Friedrichshafen:  
m.knoepfler@friedrichshafen.de
Samstag, 20.05.2023 Kressbronn a. B.:  
selimovic@kressbronn.de
Samstag, 10.06.2023 Langenargen:  
jugendarbeit@langenargen.de
Samstag, 24.06.2023 Markdorf:  
jugendreferat@rathaus-markdorf.de
Samstag, 01.07.2023 Lindau: info@lindau-move.de 

Saisonkarten für das Naturstrandbad  
ab sofort erhältlich
Der Vorverkauf der Saisonkarten für das Naturstrandbad hat be-
gonnen. Die Saisonkarten können montags bis freitags von 12:00 
bis 17:00 Uhr gekauft werden. Aufgrund des Kassensystems 
müssen alle Personen registriert werden, die sich eine Saison-

karte kaufen. Es wird daher gebeten, den Personalausweis (für 
alle Familienmitglieder) und ggf. den Studentenausweis mitzu-
bringen. Ein Parkausweis kann ebenfalls im Vorverkauf erwor-
ben werden. Die Badesaison beginnt wie gewohnt am 1. Mai.

Preise:
Familiensaisonkarte 65 Euro
Saisonkarte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
und Studenten 20 Euro
Saisonkarte Erwachsene 40 Euro
Parkausweis 30 Euro

Amtliche Bekanntmachungen

Die Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 58 Abs. 2 Was-
serverbandsgesetz (WVG) – Änderung der Verbandssat-
zung der Beregnungsgemeinschaft Kressbronn a. B.
finden Sie auf den Seiten 9 bis 12.
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Save the date:  
Wolfgang Heyer: „Let’s schwätz Schwäbisch!“
Entdecken Sie die Welt der Schwaben von einer Seite, die Sie 
so nicht erwarten! Maultaschen, Spätzle mit Saitenwürstle und 
Kehrwoche – das ist das, was man landläufig als typisch schwä-
bisch bezeichnet. Dass es 
auch anders geht, beweist 
Wolfgang Heyer in seinem 
One-Man-Poetry Slam mit 
dem Titel „Let‘ s schwätz 
Schwäbisch!“. Schwäbisch 
oder Hochdeutsch, das ist 
hier die Frage. Was klingt 
schöner? Zwei Dialekte im 
Wettstreit gegeneinander. 
Wolfgang Heyer, gebürti-
ger Ravensburger, reimt sie 
in die wohlverdiente Extase 
- überzeugt mal mit hohem Sprachtempo, mal mit kreativem 
Wortwitz und mal mit heiteren Alltagserlebnissen. Am Ende 
kann es nur einen Siegerdialekt geben. Und genau diesen kürt 
die Jury - das Publikum!
Allein schon die Tatsache, dass sich ein Poetry Slammer dem 
Dialekt und im Speziellen dem Schwäbischen annimmt, ist eine 
Rarität. Wie Wolfgang Heyer die schwäbischen Eigenschaf-
ten und Sprachbesonderheiten aufbereitet, ist bemerkenswert. 
Seine Internet-Videos, die sich dem Dialekt widmen, wurden 
weit über 1,5 Millionen Mal geklickt. Entdecken Sie die Welt 
der Schwaben von einer Seite, die Sie so nicht erwarten! 
Donnerstag, 26. Oktober 2023, 19:30 Uhr, Festhalle,  
Hauptstraße 39, 88079 Kressbronn am Bodensee
Einlass ab 18:30 Uhr, freie Platzwahl. Mit Bewirtung vor und 
nach der Veranstaltung sowie in der Pause. 
Vorverkauf: 19,00 € Normalpreis 17,00 € ermäßigt für Mitglie-
der der Kressbronner Kulturgemeinschaft, Inhaber der ECHT 
Bodensee Card, Rollstuhlfahrer, Schwerbehinderte mit Kenn-
zeichen „B“, Schüler und Studenten
Abendkasse: 21,00 € Normalpreis, 19,00 € ermäßigt 
Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information im Bahnhof, 
Nonnenbacher Weg 30 sowie bei allen Reservix-Vorverkaufs-
stellen sowie online unter www.reservix.de.

Landratsamt Bodenseekreis

Müllabfuhr an Baustellen
Während privater und öffentlicher Bauarbeiten kann es zu not-
wendigen Teil- oder Vollsperrungen von Straßen kommen. In 
diesen Fällen müssen Eigentümer, Mieter und Hausmeister-
dienste daran denken, dass die Leerung der Mülleimer bzw. 
die Sammlung der Gelben Säcke, nicht immer unmittelbar am 
Wohngebäude erfolgen kann. Die Abfuhrunternehmen können 
diese Straßenbereiche nur maximal bis zur Absperrung anfah-
ren um dort bereitgestellte Abfälle einzusammeln. In schmalen 
Straßenbereichen, an denen keine Wendemöglichkeit besteht, 
müssen die abzuholenden Abfälle zur nächsten anfahrbaren 
Straßenkreuzung gebracht werden, da Müllfahrzeuge nicht 
ohne Weiteres rückwärtsfahren dürfen.
Es ist darauf zu achten, dass während der Bauarbeiten die 
Müllbehälter am Vorabend, jedoch spätestens bis 6:00 Uhr am 
Abfuhrtag außerhalb der Baustelle bereitgestellt werden ohne 
dabei andere Verkehrsteilnehmer zu beinträchtigen. Um Ver-
wechslungen mit anderen Behältern zu vermeiden, ist es hilf-
reich, den eigenen Behälter zu kennzeichnen.

Kultur und Tourismus

Es geht wieder los  
mit dem Familienferien-Programm

Wir backen in der Osterzeit
Selbst gebackene 
Osterhasen ge-
hören einfach zur 
Osterzeit dazu. 
Ob sie einen 
Knick im Ohr 
haben oder ein 
krummes Bein, 
ganz egal, Haupt-
sache sie schme-
cken lecker. Habt 
viel Freude beim 
Backen und lasst 
es Euch schmecken. Vielleicht entpuppt sich jemand als klei-
ner Bäckermeister? Ria und Rosi werden Euch dabei tatkräftig 
unterstützen. 
Bitte bringt eine Schürze sowie wetterfeste Kleidung und feste 
Schuhe mit, um den Linderhof erkunden zu können. Geeignet 
ist das Ferienprogramm für Kinder im Alter von 6-12 Jahren. 
Mittwoch, 12. April 2023, 14:30-16:30 Uhr
Treffpunkt: Lernort Bauernhof, Familie Erhardt, Linderhof 2, 
88079 Kressbronn a. B. 
Voranmeldung mit Anzahlung in der Tourist-Info im Bahnhof, 
Nonnenbacher Weg 30, 88079 Kressbronn a. B., Tel. 9665-0 bis 
spätestens Dienstag, 11.04.2023, 12.00 Uhr. 
Preis: 5,00 € pro Person, Kressbronner Übernachtungsgäste 
4,00 €, Gastfamilien inkl. Kinder 12,00 €
Das Angebot ist vorrangig für Familien, die am Bodensee Ur-
laub machen. Sofern noch freie Plätze verfügbar sind, sind alle 
Kinder nach vorheriger Anmeldung herzlich willkommen. 
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Gemeindebücherei

Neue Spiele für die ganze Familie

Würfelkönig 
Die Spieler wollen neue Bürger für ihre Königreiche gewinnen, 
indem sie mit drei Würfen die unterschiedlichsten Bedingun-
gen auf den Karten erzielen. Sonderkarten verschaffen dabei 
Vorteile. Aber Achtung vor Schurken und Drachen! Wer am 
Schluss die besten Bürger hat, gewinnt und bringt sein König-
reich zum Blühen.

Ubongo junior 
Giraffe, Affe oder Löwe – Findet die richtigen Legetiere für 
eure Tafel und legt sie, so schnell ihr könnt, passend auf das 
Tafelfeld. Wer es als Erstes schafft, bekommt die meisten. 
Edelsteine zur Belohnung. Falls jemand von euch etwas länger 
braucht, dann ist das gar nicht schlimm. Solange die Sanduhr 
läuft, könnt ihr die Safari-Tiere noch richtig anordnen und Edel-
steine kassieren. Und außerdem: Übung macht bekanntlich den 
Meister! „Ubongo Junior“ ist ein spannendes und kurzweiliges 
Legespiel, das riesigen Spaß macht und das räumliche Vorstel-
lungsvermögen der Kinder fördert.

Cluedo junior
Wer löst das Rätsel um das zerbrochene Spielzeug? Um Cluedo 
Junior zu gewinnen, müssen die Spieler das Rätsel um das zer-
brochene Spielzeug lösen. Welches Spielzeug ist kaputt? Wer 
hat vor dem Abendessen damit gespielt? Und um wieviel Uhr 
ist es passiert? Die kleinen Detektive würfeln, um die Spiel-
figuren zu bewegen und schauen dann unter den Figuren und 
den Möbelstücken auf dem Spielplan nach Hinweisen, die dort 
zu Beginn des Spiels platziert wurden. Während die Hinweise 
gesammelt werden, wird der Fall immer klarer, bis nur noch ein 
mögliches Spielzeug, eine Uhrzeit und ein Verdächtiger übrig 
bleiben. 

Öffnungszeiten
Montag: geschlossen
Dienstag: 10:00 – 12:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch: 15:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 – 12:00 Uhr und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag: 15:00 – 18:00 Uhr

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Bio-Baumwolle schont das Klima
Herkömmliche Baumwolle verursacht doppelt so viel CO2 wie 
Baumwolle aus ökologischem Anbau. Für ein T-Shirt werden 
durchschnittlich 1,5 kg Saat-Baumwolle und 15.000 Liter Was-
ser benötigt. Meist wächst die Baumwolle auf riesigen Feldern, 
die intensiv gedüngt und bewässert werden müssen. Der welt-
weite Anteil von Bio-Baumwolle liegt derzeit lediglich bei etwa 
1 Prozent. Bei ihrem Anbau werden keine Pestizide verwendet. 
Durchschnittlich kaufen Deutsche Verbraucher etwa 60 neue 
Kleidungsstücke pro Jahr, davon ca. 5 T-Shirts.
Quelle: https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/klimaschutz/
co2-spartipps/gut-zu-wissen

Kindertheater-Saisoneröffnung  
mit dem Wangener Puppentheater  
und „Kasper und ein Schatz voller Wünsche“ 
Herzlich willkommen zur Eröffnung 
der Kressbronner Kindertheatersaison 
2023. Seit über 20 Jahren begeistert 
nun schon der Puppenspieler und Di-
rektor des Wangener Puppentheaters, 
Sven „Max“ von Falkowski, große und 
kleine Freunde. Seine Akteure auf der 
Bühne, seine pfiffigen Geschichten und 
seine einzigartige Spielweise bleiben 
noch lang in der Erinnerung der Zu-
schauer. Man kann seine Vorstellung 
nicht beschreiben - man muss sie ge-
sehen haben! Viel Spaß mit dem Wan-
gener Puppentheater auf der Suche nach dem „Schatz voller 
Wünsche“! 
Mittwoch, 12. April 2023, 17:00 Uhr, Konzertmuschel  
im Schlösslepark, Ecke Seestraße / Maîcher Straße,  
88079 Kressbronn am Bodensee
Bei schlechter Witterung: Lände, Seestr. 24, 88079 Kressbronn 
a. B. Eintritt: 1,00 € pro Person, Kressbronner Übernachtungs-
gäste frei, nur Tageskasse.

Vorankündigung: Herzliche Einladung zum Mai-
baumstellen auf dem Kressbronner Rathausplatz
Die Kressbronner Handwerker werden wieder mit viel Enga-
gement einen Maibaum schmücken, der am Sonntag, 30. April 
2023, um 18:30 Uhr feierlich auf den Rathausplatz transportiert 
wird. Zusammen mit dem Musikverein Kressbronn e. V.  wer-
den die Handwerker den Maibaum in der Ortsmitte aufstellen. 
Die Kressbronner Landjugend wird diesen mit ihrem traditio-
nellen Kronentanz gebührend einweihen. Auch der Zimmer-
mannsklatsch darf nicht fehlen, bevor alle Gäste den Wonne-
monat Mai mit einem Umtrunk und Musik willkommen heißen. 
Die Handwerkerfrauen sorgen für das leibliche Wohl. Zum ge-
mütlichen Beisammensein auf dem Rathausplatz werden die 
„Brennerwirtmusikanten“ aufspielen. 
Die Handwerker, der Musikverein Kressbronn e. V., die Land-
jugend sowie die Gemeinde Kressbronn a. B. freuen sich schon 
jetzt auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.
Damit der Maibaum geschmückt werden kann, freut sich Fa. 
Klawitter, Retterschen, Tel. 07543 8936 bzw. info@klawitter-
haustechnik.de über Buchs-Spenden zum Kranzen. Bitte setzen 
Sie sich mit Fa. Klawitter bis spätestens 26.04.2023 in Verbin-
dung, wenn Sie Buchs bereitstellen können. Vorab herzlichen 
Dank. 

 Ende Amtlicher Teil

KRESSBRONNER
WOCHENMARKT

DONNERSTAGS
8.00 -13.00 Uhr
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Kirchliche Nachrichten

Katholischen Kirchengemeinden Kressbronn  
und Gattnau und Kapellen

Kressbronn, St. Maria, Hilfe der Christen

Gründonnerstag - Donnerstag, 6. April 2023
18.30 Uhr,  Feier des Letzten Abendmahls für beide Gemeinden
19.30 Uhr, Ölbergwache, anschl. Nachtanbetung

Karfreitag – Freitag, 7. April 2023
15.00 Uhr, Karfreitagsliturgie mit Kirchenchor

Ostersonntag, 9. April 2023
10.30 Uhr,  Hochamt mit Kirchenchor,  

Segnung der Osterspeisen

Ostermontag, 10. April 2023
10.30 Uhr, Eucharistiefeier

Donnerstag, 13. April 2023
9.00 Uhr, Eucharistiefeier

Gattnau, St. Gallus

Gründonnerstag – Donnerstag, 6. April 2023
17.00 Uhr, Gründonnerstagsfeier für Kinder, St. Gallus-Saal

Karfreitag – Freitag, 7. April 2023
15.00 Uhr, Karfreitagsliturgie mit Kirchenchor

Karsamstag, 8. April 2023
21.00 Uhr,  Feier der Osternacht für beide Gemeinden  

mit Kirchenchor, anschl. Osternachtsempfang 

Ostersonntag, 9. April 2023
9.00 Uhr,  Hochamt mit Kirchenchor, Segnung der Osterspeisen

Ostermontag, 10. April 2023
9.00 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 12. April 2023
18.30 Uhr, Eucharistiefeier

Einladung für Kinder  
zum Gründonnerstagsfest  
in Gattnau mit dem Kinder- 
gottesdienstteam 
Donnerstag, 6. April 2023, 17:00 Uhr 
in Gattnau im St. Gallus Saal 

Ölbergwache der Jugend
Im Anschluss an das letzte Abendmahl am Gründonnerstag-
abend findet eine Ölbergwache statt – gestaltet von jungen Er-
wachsenen  - für alle Kinder Gottes – jeden Alters – die an 
diesem besonderen Abend mit Jesus eine Zeit lang wachen und 
beten möchten. Inhaltlich wird es um Themen gehen wie: Beten 
– Angst – Einsamkeit – Vergebung – Liebe. 

Notdienste

Verhalten im Corona-Verdachtsfall
•  Personen, die den Verdacht haben, mit Coronaviren infiziert 

zu sein und Krankheitssymptome haben, sollen sich zunächst 
telefonisch mit dem Hausarzt in Verbindung setzen. Nicht un-
angemeldet in die Praxis oder ins Krankenhaus gehen

•  Hausärztin oder -arzt klärt dann mit dem Gesundheitsamt das 
weitere Vorgehen ab

•  Bis zur weiteren Abklärung zu Hause bleiben und den Kon-
takt zu anderen Personen auf ein Minimum beschränken

 
Info-Telefone 
Landesgesundheitsamt: 
Tel. 07 11 / 904 - 39 555 (täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr) 
Gesundheitsamt Bodenseekreis: 
Tel. 0 75 41 / 204 - 58 41 (täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr) 
Corona-Testzentrum Bodenseekreis: 
Wer bei sich den begründeten Verdacht auf eine Corona-In-
fektion sieht, ruft zunächst bei seiner hausärztlichen Praxis an 
und erhält dann die Informationen über das weitere Vorgehen.
Personen ohne Termin und Überweisung werden beim CTZ 
nicht bedient.
Es werden hier auch keine Untersuchungen durchgeführt.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Montag, Dienstag und Donnerstag von 18.00 – 8.00 Uhr  
Mittwoch von 13.00 – 8.00 Uhr, Freitag von 16.00 – 8.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertage 8.00 – 8.00 Uhr

Notfallpraxis am Krankenhaus Tettnang 
(ohne Anmeldung): 
Samstag, Sonntag und Feiertage: 8.00 – 21.00 Uhr
Fieberambulanz für Patienten mit Atemwegsinfektionen: 
Samstag, Sonntag und Feiertage: Telefon 11617
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit 
dem Rettungsdienst/Notarzt, der in lebensbedrohlichen Fällen 
Hilfe leistet und unter der Notrufnummer 112 zu erreichen ist.

Die Adressen und Öffnungszeiten  
der Notfallpraxen im Bodenseekreis:
Friedrichshafen: Klinikum Friedrichshafen, Röntgenstraße 2, 
88048 Friedrichshafen, Samstag, Sonn- und Feiertag   
von 8.00 – 21.00 Uhr
Tettnang: Klinik Tettnang, Emil-Münch-Str. 16, 88069 Tett nang 
Samstag, Sonn- und Feiertag von 8.00 – 21.00 Uhr

Rettungsdienst/Notarzt und Feuerwehr Notruf 112 
Regionalwerk Bodensee –  Strom- und Gasstörung  
Störfall-Nr. 07542 9379-299, Kundentelefon 07542 9379-0 
Wasserrohrbruch 07543 9529459

Apotheken-Bereitschaftsdienst
Lindau bis Langenargen: 8:30 Uhr bis Folgetag: 8:30 Uhr; im 
Kreis Friedrichshafen: 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr. Notdienstgebühr: 
2,50 €; gebührenfrei zu erfragen unter: 0800 - 0022833,   
Mobilfunknetz: 22833

 
 

Mitteilung 
 
 
 
 
 

Einladung für Kinder zum Gründonnerstagsfest 
in Gattnau 

 
mit dem Kindergottesdienstteam  

 

 

 
Donnerstag, 06. April 2023 um 17:00 Uhr 

in Gattnau im St. Gallus Saal 

 
 
Ölbergwache der Jugend 
Im Anschluss an das letzte Abendmahl am Gründonnerstagabend findet eine Ölbergwache 
statt – gestaltet von jungen Erwachsenen  - für alle Kinder Gottes – jeden Alters – die an 
diesem besonderen Abend mit Jesus eine Zeit lang wachen und beten möchten. Inhaltlich 
wird es um Themen gehen wie: Beten – Angst – Einsamkeit – Vergebung – Liebe.  
 
Osternachtfeier in Gattnau 21 Uhr für beide Gemeinden 
Der KGR Gattnau lädt alle Gottesdienstbesucher nach der Osternachtfeier zu einem  
Umtrunk und geselligen Beisammensein rund um das Osterfeuer recht herzlich 
ein. Wir freuen uns auf euer Kommen.  
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Kulturgemeinschaft

Führung in der Lände
Auf große Resonanz stößt die gegenwärtige Ausstellung „wahr-
nehmen-barfuß Grund berühren“ mit Bildwerken  von Hagen 
Binder. Sie ist über die Kartage und am Ostersonntag zu den 
gewohnten Öffnungszeiten (Freitag/Samstag von 15-17 Uhr, 
sonntags 14-17 Uhr) zu besichtigen. Eine letzte Führung ist am 
16. April, jeweils um 16 Uhr.

Hinweis: In der katholischen Pfarrkirche sind während des 
Ausstellungszeitraums Bilder von Hagen Binder zum Thema 
Passion zu sehen

Seniorenrat Kressbronn

Vortrag: Altersarmut -  
Finanzielle Hilfen im Alter
Zu diesem wichtigen Thema spricht Hubert Carli am Freitag, 
den 21. April 2023, um 16.00 Uhr im Kapellenhof (Friedhofs-
weg 1) 
Herr Carli ist Sachbearbeiter beim Sozialamt im Landratsamt 
Bodenseekreis und wird Informationen über die Hilfen zum 
Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung, Hilfen zur Pflege sowie den weiteren Hilfemög-
lichkeiten nach dem Sozialgesetzbuch geben. Im Anschluss 
besteht die Möglichkeit, dem Referenten konkrete Fragen zu 
stellen. Der Vortrag richtet sich vor allem an ältere Menschen 
sowie an deren Angehörige. Der Eintritt ist frei. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 
Der Vortrag ist ein Angebot des Landratsamtes aus der Reihe: 
„Älter werden – was dann?“, die sich konkreten Fragen und 
Problemen des alltäglichen Lebens im fortgeschrittenen Alter 
widmet: Themen der Vortragsreihe sind unter anderem Recht-
liche Vorsorge, Wohnen im Alter, Einbruchssicherheit. Exper-
ten der jeweiligen Bereiche geben nützliche Informationen und 
Hinweise zum Umgang mit diesen Themen.
Am Freitag, den 16. Juni wird bei uns ein Vertreter der Polizei 
zum Thema „Radfahren mit und ohne Motor“ sprechen. 
Kontakt: E. Woyte Telefon 953945

Rehasport und Wassergymnastik macht Urlaub.
Vom 7. April bis 7. Mai 2023 findet kein Rehasport und keine 
Wassergymnastik statt.

Osternachtfeier in Gattnau 21 Uhr  
für beide Gemeinden
Der KGR Gattnau lädt alle Gottesdienstbesucher nach der Os-
ternachtfeier zu einem Umtrunk und geselligen Beisammen-
sein rund um das Osterfeuer recht herzlich ein. Wir freuen uns 
auf euer Kommen. 

Evang. Kirchengemeinde Kressbronn
Wochenspruch: Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich 
bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel 
des Todes und der Hölle.  Offenbarung 1, 18

Gottesdienste in der Karwoche/Ostern
Gründonnerstag, Do, 06.04.23
19.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Adt)
Karfreitag, Fr, 07.04.23
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. i.R. Henßler)

Der Herr ist auferstanden! Jesus lebt!  
Das muss gefeiert werden!

Ostersonntag, 09.04.23
8.00 Uhr Auferstehungsfeier, Neuer Friedhof (Pfarrer Adt)
9.00 Uhr Osterfrühstück, Christuskirche
10.00 Uhr Festgottesdienst (Pfarrer Adt)
10.00 Uhr Großes Kinderkirch-Osterfrühstück
Wir starten um 8 Uhr auf dem Neuen Friedhof mit einer kur-
zen Auferstehungsfeier. Weiter geht es um 9 Uhr mit einem ge-
meinsamen Osterfrühstück in der Christuskirche. Eingeladen 
sind Alle! (Wer sich aktiv beteiligen will, darf sich gerne bei 
Annette Dörrie Tel: 500012 melden).
Und dann mündet das Ganze in unseren ersten Oster-Festgot-
tesdienst um 10 Uhr. Herzlich willkommen - Live oder online! 
Ostermontag, Mo, 10.04.23
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Berger)
So, 16.04.23
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer i.R. Henßler)

Großes Osterfrühstück Kinderkirche  
am 9.4.23 um 10 Uhr
Wann: Ostersonntag 9.4.23, 10.00 - 11.30 Uhr 
Wo: Ev. Gemeindehaus, Ottenbergweg 20, Kressbronn

Herzliche Einladung an alle Kinder! Wir machen eine Eiersu-
che, leckeres Frühstück mit Zopfbrot und schönes Beisammen-
sein! Euer Kindergottesdienst-Team
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Aktuelle Woche

Gründonnerstag, 06.04.2023
8:00 – 12:00 Uhr Wochenmarkt Rathausplatz
15:45 Uhr Saisoneröffnung: Whisky-Destillerie  

Besichtigung und Verkostung 
Getränke Steinhauser, Raiffeisenstraße 23

16:15 Uhr Wassergymnastik/Rehasport 
Hallenbad, Maîcher Straße 

Karsamstag, 08.04.2023
ganztags Ostereiersuche ULTRAMARIN Hafen, 

Tausch gegen Überraschung bis 15.04.2023 
im Fachmarkt Ultramarin 
Im Wassersportzentrum, Gohren

Dienstag, 11.04.2023
9:00 Uhr Nordic Walking Festhallenparkplatz
9:30 Uhr Seniorenrat: Wandern rund um Kressbronn 

a. B., Stellwerk, Argenstraße 17

Mittwoch, 12.04.2023
14:30 Uhr Familienferien-Programm: Wir backen 

Osterhasen. Nur mit Voranmeldung in der 
Tourist-Info, Lernort Bauernhof, Familie 
Erhardt, Linderhof 2

17:00 Uhr Saisoneröffnung: Wangener Puppentheater 
– Kasper und ein Schatz voller Wünsche 
Konzertmuschel Schlösslepark oder Lände

Donnerstag, 13.04.2023
8:00 – 12:00 Uhr Kressbronner Wochenmarkt, Rathausplatz
15:45 Uhr Besichtigung Whisky-Destillerie  

mit Verkostung, Getränke Steinhauser, 
Raiffeisenstraße 23

Sonntag, 16.04.2023
16:00 Uhr Führung mit Hagen Binder durch seine 

Ausstellung, Lände, Seestraße 24

Familientreff Kressbronn a. B. 
https://www.kressbronn.de/unsere-gemeinde/oeffentliche-ein-
richtungen/kinderbetreuung/familientreff/

Museum und Galerie Lände
bis 23.04.2023: Ausstellung: Hagen Binder:  
„Wahrnehmen – barfuß Grund berühren“ 
Freitag und Samstag: 15 – 17 Uhr, Sonntag: 14 – 17 Uhr 

Öffnungszeiten Lände-Café 
Freitag und Samstag: 15 – 17 Uhr Sonntag: 14 – 17 Uhr 

Museum für historische Schiffsmodelle
Dienstag bis Sonntag: 10:00 – 12:00 und 15:00 – 18:00 Uhr

Verschiedenes

INNEHALTEN IV (Rückblick) – „Aushalten“
Beim vierten INNEHALTEN am Palmsonntag führte Dr. Lo-
renz Göser in drei Ansätzen in das Thema „Aushalten“ als 
Grundthema menschlichen Lebens ein. 
Daran anschließend erschloss er das Me-
ditationsbild von Hagen Binder mit dem 
Titel „Aushalten zwischen Dunkel und 
Licht“. Er ließ dieses als einen Weg „vom 
Karsamstag ins Licht der Auferstehung“ 
‚erfühlen. So seien die beiden überein-
ander aufgesetzten weißen Rahmen un-
schwer als Jesu Grab zu zweierlei Zeiten 
zu erkennen: Unten, ins dunkle „Feld 
von Golgotha“ gesetzt, die geheimnis-
voll-lichte Wandlung vom Tod in ein 
neues Leben widerspiegelnd, umhüllt 
von einem gebrochenen Rot, das auch die 
weltliche Umgebung durchtränkt. Sicht-
bar wird das besonders am Übergang in 
den schmalen braunroten Streifen, der 
sich als ein „Acker im Umbruch“ deuten lasse. Oben ist das nun 
österlich-gelbe Grab eingebettet in ein ‚Weizenfeld‘, oder jeden-
falls in ein Sonnengelb, und setzt sich in einem etwas helleren 
„Osterglockengelb“ über den oberen Bildrand hinaus fort. 
In seinem Auferstehungsjubel, so der emphatische Interpret, 
hätte dieser Glanz nur noch in gleißendem Gold“ weitergeführt 
werden können. Weil himmlisches Licht aber (noch) kein Auge 
aushalte, wurde das virtuose Jubilieren nun abschließend Ul-
rike Przybyl auf ihrer Violine überlassen.  L. Göser 

Papier- und Buchladen bietet Malwettbewerb  
für Kinder – tolle Preise zu gewinnen
Am 6. Mai ist Weltkindermaltag. Dazu hat der Farbstifte-Her-
steller Staedtler auch in diesem Jahr wieder einen Malwett- 
bewerb ausgeschrieben, der noch bis zum 31. Mai 2023 läuft. 
Das Motto „„Entdecke die Natur – im Wasser“

Dazu spendet Staedtler einerseits für jedes Bild einen Euro an 
die Kinderhilfsaktion PLAN international nach Ghana und ande-
rerseits gibt es tolle Gewinne für unterschiedliche Altersstufen.
Unter allen Teilnehmern die ein Bild im Einzelwettbewerb beim 
Papier- und Buchladen abgeben, werden nochmals tolle Preise 
von Staedtler für die Altersklassen 3 – 6 Jahre und 7 – 12 Jahre 
verlost. Wie der Papier- und Buchladen mitteilt, können die 
Kinder die Bilder entweder selber Staedtler einschicken oder bis 
zum 24. Mai 2023 beim Papier- und Buchladen in der Hemig-
kofener Straße abgeben. Dort werden sie gesammelt versendet.

Alle Veranstaltungen finden  
Sie auch online unter:  
www.kressbronn.de/ 
veranstaltungen
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Sportnachrichten

Taekwondo: Selbstverteidigungslehrgang  
in der Seesporthalle
Nach drei Jahren coronabedingter Abstinenz fand letzten Sams-
tag wieder ein Selbstverteidigungslehrgang in der Kressbronner 
Seesporthalle statt. Großmeister Siegfried Lory (10. Dan), der 
dieses Jahr im September seinen 80. Geburtstag feiert, ließ es 
sich nicht nehmen und leitete persönlich diesen Lehrgang. Mit 
unglaublicher Fitness und Beweglichkeit, die viele Teilnehmer 
in Staunen versetzte, demonstrierte und erklärte er die einzel-

nen Bewegungsabläufe und Techniken aus der realen Selbstver-
teidigung. Als ehemaliger Justizbeamter legte er großen Wert 
auf praxisnahe Selbstverteidigungstechniken. Auch themati-
sierte er die Verhältnismäßigkeit aus dem Notwehrparagraph 
(§32 StGB) und untermauerte dies mit realen Gegebenheiten. 
Die Zeit verging wie im Flug und alle Teilnehmer hatten trotz 
hoher Konzentration sichtlich Spaß. Die weitesten Teilnehmer 
reisten  aus Bielefeld (630 km) gefolgt von Koblenz (600 km) 
an. Viele der Teilnehmer würden sich auf eine Fortsetzung im 
nächsten Jahr freuen.

SPORTVEREIN KRESSBRONN 

Im ASSBAU-Stadion finden folgende Heimspiele statt:

Donnerstag, 06.04. Bezirkspokal in Wangen-Waltersbühl! 
19:00 Uhr, Herren: SV Neuravensburg – SVK I

Samstag, 08.04.
16:30 Uhr, Frauen: SVK – SV Edelweiß Waltershofen

Montag, 10.04.
15:00 Uhr, Herren: SVK I – SV Beuren I 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Eichert.

Vereinsnachrichten

Flohmarkt beim Seecup 2023
Nach drei langen Jahren Pause konnten im Februar/März end-
lich wieder die Spiele zum Seecup in den verschiedenen Al-
tersgruppen der fußballbegeisterten Mädchen und Jungen in 
der Seesporthalle in Kressbronn stattfinden. Am Sonntag, den 
26.02.2023 führte der Förderverein 2014 des SV Kressbronn 
einen Flohmarkt im Rahmen des Seecups durch, und es wurden 
gebrauchte Sport- und Fußballschuhe sowie gebrauchte Trai-
ningssachen angeboten. 
Auch auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön an alle Spen-
der, ohne die dieser Flohmarkt gar nicht möglich gewesen wäre. 
Insbesondere bei den jüngeren Spielerinnen und Spielern war 
das Interesse sehr groß und auch die Eltern und Betreuer der 
Kinder waren begeistert von unserer Idee. 
Am Ende konnten 153,30 Euro als Spende eingesammelt und 
dem Verein zur Unterstützung der Jugendarbeit zur Verfügung 
gestellt werden. Nach dem Seecup ist vor dem Seecup und so 
werden wir den Flohmarkt auch im kommenden Jahr sicher 
wieder durchführen.

Klage eines Osterhasen

Da sitz‘ ich nun, ich Osterhase 
und rümpfe zweifelnd meine Nase; 
was hab‘ ich mit dem Ei zu tun, 
ich bin ein Hase und nicht Huhn.

Vor vielen Wochen, stellt sich raus, 
war’n viele von uns Nikolaus. 
Schoko geschmolzen, neue Form, 
nimmt man für Ostern uns aufs Korn.

Bei mir ist Eierlegen dran, 
dann fängt das Ei-Bemalen an, 
kaum ist die Färberei getan, 
sagt mir der Oberosterhahn,

jetzt käme die Metamorphose: 
Man zieht mir aus die Hasenhose, 
ich komm‘ ins Schokoladenbad 
bei angenehmen vierzig Grad.

Denn schließlich weiß ja jedes Kind, 
dass Osterhasen schmackhaft sind. - 
Erst helf‘ ich Eltern beim Verstecken 
dann soll ich Kindern auch noch schmecken.

In Hühner-, Maler-, Schokohaut, - 
zu Ostern droht mir ein Burnout. 
Bin ich auch als potent bekannt, 
wär‘ lieber Ostern weg gerannt.

Als Hase ist mir nicht nach Ostern, 
ich würde lieber mit euch prostern. 

Axel Rheineck

Abfuhrkalender

Restmüll 4-wöchig 
am Mittwoch, 12. April

Gelber Sack 
am Donnerstag, 13. April

Die Teilnehmer des TV Kressbronn
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§ 3 
Aufgaben, Unternehmen, Plan

1.) Zweck der Beregnungsgemeinschaft Kressbronn a. B. ist 
die Bewässerung der landwirtschaftlich genutzten Grund-
stücke aus Oberflächengewässern und aus Tiefbrunnen 
(Grundwasser) im Beregnungsgebiet gemäß Plan im Sinne 
von § 3 Nr. 3 der Satzung. Das Gleiche gilt für die Frost-
schutzberegnung.

2.) Zu den künftigen Aufgaben kann auch die Herstellung, Be-
schaffung, der Betrieb und die Unterhaltung sowie falls not-
wendig Beseitigung von verbandseigenen Anlagen gehören.

3.) Der Unternehmensplan besteht aus einer Karte des Ver-
bandsgebiets für Trockenbewässerung und Frostberegnung. 
Darin werden künftig verbandseigene Anlagen insbeson-
dere zur Entnahme, Verteilung und Speicherung von Was-
ser eingetragen. Außerdem sind die von den Pumpplätzen 
aus bewässerten Grundstücke darzustellen.

4.) Pumpplätze im Sinne dieser Satzung sind die erforderli-
chen Betriebsflächen an den Oberflächengewässern und den 
Grundwasserbrunnen mit den jeweiligen Entnahmeeinrich-
tungen.

§ 4 
Benutzung der ausgewiesenen Pumpplätze  

für Beregnungszwecke der Mitglieder
1.) Der Verband ist berechtigt, das Unternehmen auf den nach 

dem Plan und dem Mitgliederverzeichnis zum Verband ge-
hörenden Grundstücken durchzuführen. Des Weiteren gel-
ten die Bestimmungen von § 33 WVG.

2.) Der Verband ist berechtigt zur Erfüllung seiner Aufgaben 
Grundstücke heranzuziehen, zum Beispiel für die Leitungs-
verlegung, und diese Maßnahmen durch Grunddienstbar-
keit dinglich zu sichern.

3.) Der Verband darf Grundstücke, die öffentlichen Zwecken 
dienen, nur mit Zustimmung der zuständigen Verwaltungs-
behörde nutzen, soweit sie nicht durch Rechtsvorschrift zu-
gelassen ist. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, 
soweit eine Beeinträchtigung der öffentlichen Zwecke nicht 
durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen werden 
kann.

§ 5 
Verbandsschau

1.) Eine Verbandsschau findet nicht statt.
2.) Der Verbandsvorstand ist verpflichtet regelmäßig eine Be-

gutachtung der Verbandsanlagen, Gewässer, Pumpplätze 
und Grundstücke durchzuführen. Ausgenommen sind die 
bisher rein privat betriebenen Anlagen der Pumpengemein-
schaften.

II. Abschnitt: Verfassung

§ 6 
Verbandsorgane

Verbandsorgane sind
1.) Die Verbandsversammlung (Versammlung der Verbands-

mitglieder)
2.) Der Verbandsvorstand (§ 46 WVG)

§ 7 
Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung (§ 6 Nr. 1) hat folgende der ihr im 
WVG zugewiesenen Aufgaben:
1.) Wahl und Abberufung des Verbandsvorsitzenden und des-

sen Stellvertreter sowie der weiteren Vorstandsmitglieder.

Amtlich Bekanntmachungen

Landratsamt Bodenseekreis 
Kommunal- und Prüfungsamt

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 58 Abs. 2 
Wasserverbandsgesetz (WVG)

Änderung der Verbandssatzung der Beregnungs-
gemeinschaft Kressbronn a. B.
Die Verbandsversammlung der Beregnungsgemeinschaft 
Kressbronn a. B. hat am 09.03.2023 folgende Änderung der 
Verbandssatzung beschlossen:

Satzung der Beregnungsgemeinschaft Kressbronn a. B.

Präambel
Der im Jahr 1953 gegründete Wasserverband am Kochermüh-
lebach hatte die Aufgabe, den Wasserabfluss aus der Argen in 
das Verbandsgebiet zu regeln, Grundstücke zu bewässern und 
das Wasser volkswirtschaftlich zu verwerten. Aufgrund neuer 
Gegebenheiten und der Inanspruchnahme von Fördermitteln ist 
die Änderung der bestehenden Satzung in der letzten Fassung 
vom 27.01.2006 notwendig.
Mit dem Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis ist die bishe-
rige Satzung vom 30.11.1953, zuletzt geändert am 27.01.2006, 
dem Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (WVG) vom 
12.02.1991 anzupassen. Die Verbandsversammlung hat am 
09.03.2023 folgende Satzung zur Änderung der Satzung der 
Beregnungsgemeinschaft Kressbronn a. B. vom 27.01.2006 be-
schlossen:

§ 1 
Name, Sitz und Rechtsform des Verbandes

1.) Der Verband führt den Namen „Beregnungsgemeinschaft 
Kressbronn a. B.“. Nachfolgend auch „Wasserverband“ oder 
„Verband“ genannt.

2.) Der Sitz der Gemeinschaft ist in 8879 Kressbronn a. B.
3.) Die Beregnungsgemeinschaft ist ein Wasser- und Bodenver-

band im Sinne des WVG. Er hat keine Gewinnerzielungs-
absicht und verwaltet sich im Rahmen der Gesetze selbst.

I. Abschnitt: Mitglieder, Aufgaben und Unternehmung

§ 2 
Mitglieder

1.) Mitglieder der Beregnungsgemeinschaft Kressbronn a. B. 
sind die im Mitgliederverzeichnis geführten Personen bzw. 
deren Rechtsnachfolger. Es sind die jeweiligen Eigentümer 
bzw. Erbbauberechtigten der im Verbandsgebiet des geneh-
migten Planes (Anlage 1 vom 31.01.2023) liegenden Grund-
stücke. Das Verbandsgebiet ergibt sich aus der urkundli-
chen Karte, die beim Ortsbauamt der Gemeinde Kressbronn 
a. B. hinterlegt ist (Anlage 2 zur Satzung). Der Vorstand 
erstellt das Mitgliederverzeichnis und führt es fort.

2.) Es besteht Meldepflicht an die Beregnungsgemeinschaft 
Kressbronn a. B. bei Verkauf oder Wechsel von Grundstü-
cken (Eigentümer, Pächter), sowie bei der Umwandlung von 
Aktiv- in Passivflächen und umgekehrt.
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5.) Bei Wahlen wird geheim gewählt.
6.) Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhalten hat.
7.) Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
8.) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen ist eine 

Niederschrift zu fertigen. Sie ist vom Verbandsvorsitzenden 
und einem Verbandsmitglied zu unterzeichnen.

§ 10 
Der Verbandsvorstand

1.) Zur Besorgung aller nicht der Verbandsversammlung vor-
behaltenen Angelegenheiten des Verbandes wird ein Vor-
stand gewählt, bestehend aus 7 Mitgliedern (1. Vorstand, 2. 
Vorstand, Kassier, Schriftführer, 3 Beisitzer aus dem Ver-
bandsgebiet).

2.) Der Vorstand wird von der Verbandsversammlung auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. Der Verbandsvorsitzende 
und die Stellvertretung des Vorsitzenden werden von der 
Verbandsversammlung gewählt. Für die Wahl gelten die 
Grundsätze des § 9 Nr. 5.

3.) Bei gleichzeitiger Verhinderung des Verbandsvorsitzenden 
und des Stellvertreters ist das an Jahren älteste Vorstands-
mitglied zum Vorsitz berufen.

4.) Wählbar zum Vorstandsmitglied sind Mitglieder (§ 2 Abs. 
1) oder Pächter von im Verbandsgebiet liegenden Grund-
stücken durch Vollmacht des Eigentümers. Wenn ein Vor-
standsmitglied oder ein stellvertretendes Mitglied vor 
Ablauf der Amtszeit ausscheidet bzw. seine Wählbarkeit 
verliert, kann für den Rest der Amtszeit eine Ersatzwahl er-
folgen.

5.) Die Verbandsversammlung kann ein Vorstandsmitglied aus 
wichtigem Grund mit 2/3 Mehrheit abberufen.

6.) Nach Ablauf seiner Wahlperiode führt der Vorstand seine 
Geschäfte weiter, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

7.) Das Ergebnis der Wahl ist der Aufsichtsbehörde anzuzei-
gen.

§ 11 
Aufgaben des Verbandsvorsitzenden

(I) Der Verbandsvorsitzende hat die Geschäfte zu erledigen, 
die ihm durch das WVG ausdrücklich zugewiesen sind. 
Er unterrichtet in angemessenen Zeitabständen seine Ver-
bandsvorstandsmitglieder über die Verbandsangelegenhei-
ten und hört ihren Rat zu wichtigen Geschäften.

Insbesondere gehören zu den Aufgaben des Verbandsvorsitzen-
den:
1.) Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Ver-

bandes
2.) Einberufung und Vorsitz im Verbandsvorstand und in der 

Verbandsversammlung
3.) Die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Ver-

bandsversammlung und des Verbandsvorstandes
4.) Die Aufsicht über die Verbandsarbeiten und die Überwa-

chung der Verbandsanlagen
5.) Die Aufsicht über die Kassenverwaltung
6.) Die Anweisung von Einnahmen und Ausgaben an die Ver-

bandskasse.
7.) Meldung der jährlich entnommenen Wassermenge an das 

Landratsamt oder anderer von der übergeordneten Behörde 
angeforderten Daten.

8.) Aufstellung des Haushaltsentwurfes und des Jahresab-
schlusses

2.) Wahl und Abberufung des Kassenverwalters und des 
Schriftführers. Die Wahl erfolgt analog der Vorstands-
wahl für die gleiche Dauer (§ 10 Nr. 2).

3.) Wahl von zwei Kassenprüfern, die nicht Mitglied des Vor-
standes sind.

4.) Beratung des Vorstandes in allen wichtigen Angelegenhei-
ten.

5.) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, des Un-
ternehmens, oder der Aufgaben des Verbandes sowie über 
die Grundsätze der Verbandspolitik.

6.) Beschlussfassung über die Umgestaltung und die Auflö-
sung des Verbandes.

7.) Entlastung des Vorstandes und des Kassenverwalters.
8.) Festsetzung von Grundsätzen für Dienst- und Anstel-

lungsverhältnisse.
9.) Festsetzung von Aufwandsentschädigungen der Vor-

standsmitglieder und Pumpenwarte.
10.) Festsetzung der Vergütungssätze für Dienstverrichtungen 

und Beschlussfassung gemeinsamer Verträge mit Pächtern 
und Grundstückseigentümern betreffend Beregnung und 
Kostentragung.

11.) Festsetzung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes 
und des Jahresabschlusses (jährlich).

12.) Beschlussfassung von Rechtsgeschäften zwischen Vor-
standsmitgliedern und dem Verband.

13.) Beschlussfassung über Verpflichtungen im Einzelfall über 
15.000 Euro unter Beachtung der vergaberechtlichen Vor-
gaben.

Des Weiteren gilt § 47 WVG.

§ 8 
Einberufung der Verbandsversammlung

1.) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal 
einzuberufen. Die Einberufung sollte innerhalb der ersten 
drei Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres (1. Januar – 
31. Dezember) erfolgen. Zuständig hierfür ist der Verbands-
vorsitzende.

2.) Die Einladung soll schriftlich mindestens 8 Tage, in drin-
genden Fällen 3 Tage vor der Sitzung unter der Bezeichnung 
der Beratungsgegenstände erfolgen.

3.) Außerordentliche Versammlungen sind jederzeit anzube-
raumen, wenn es mindestens ein Viertel der stimmberech-
tigten Mitglieder verlangt.

4.) Zu den Verbandsversammlungen wird die Aufsichtsbe-
hörde (Landratsamt Bodenseekreis) eingeladen (§ 74 Abs. 2 
WVG).

5.) Die Verbandsversammlung ist nichtöffentlich.

§ 9 
Stimmrecht

1.) Jedes Mitglied (§ 2 Abs. 1) hat eine Stimme. Gemeinschaft-
liche Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte kön-
nen nur einheitlich stimmen und gelten als ein Mitglied (§ 
22 WVG).

2.) Jedes Mitglied kann sich durch einen Bevollmächtigten ver-
treten lassen. Der Vorstand kann vom Vertreter eine schrift-
liche Vollmacht fordern.

3.) Die Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der er-
schienenen Mitglieder gefasst. Die Verbandsversammlung 
ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Zehntel der Mit-
glieder anwesend ist.

4.) Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
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4.) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind und alle rechtzeitig 
geladen sind.

5.) Ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen ist der 
Vorstand beschlussfähig, wenn er zum zweiten Mal wegen 
desselben Gegenstandes rechtzeitig geladen und hierauf 
mitgeteilt worden ist, dass ohne Rücksicht auf die Anzahl 
der Erschienenen beschlossen werden wird.

6.) Ohne Form und Frist der Ladung ist er beschlussfähig, 
wenn alle Vorstandsmitglieder zustimmen.

7.) Die auf schriftlichem Wege erzielten Beschlüsse sind gültig, 
wenn sie einstimmig gefasst sind.

8.) Die Beschlüsse sind in der Niederschrift aufzunehmen. Jede 
Eintragung ist vom Vorstandsvorsitzenden und einem wei-
teren Mitglied zu unterzeichnen. Jedes Vorstandsmitglied 
ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen.

9.) Als Einladungsfrist gilt die gleiche Regelung wie zur Ver-
bandsversammlung (§ 8 Nr. 2).

§ 15 
Aufhebung der Mitgliedschaft

Für die Aufhebung der Mitgliedschaft in der Beregnungsge-
meinschaft Kressbronn a. B. gilt § 24 WVG.

III. Abschnitt: Haushalt, Beiträge,  
Rechnungslegung, Prüfung

Für die Haushaltsführung (Haushaltsplan, Rechnungslegung, 
Prüfung) gelten die Bestimmungen der GemO Baden-Würt-
temberg in der jeweils gültigen Fassung entsprechend (§ 2 Abs. 
5 Ausführungsgesetz zum WVG).

§ 16 
Haushaltsplan

1.) Die Verbandsversammlung erlässt für jedes Haushaltsjahr 
eine Haushaltssatzung und einen Haushaltsplan und soweit 
erforderlich Nachtragshaushaltspläne. Der Haushaltsplan 
kann für 2 Jahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden. Er 
enthält folgende Festsetzungen:

a) Den Gesamtbetrag
1.) der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres.
2.) der Verpflichtungsermächtigungen.
3.) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen.
b) Den Höchstbetrag der Kassenkredite.
2.) Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar.
3.) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnis- und Finanzhaus-

halt zu gliedern. Er hat alle im Haushaltsjahr voraussicht-
lich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben 
zu enthalten.

§ 17 
Beiträge

1.) Die Eigentümer haben der Beregnungsgemeinschaft die 
Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben, Ver-
bindlichkeiten und zu einer ordentlichen Haushaltsführung 
erforderlich sind.

2.) Die Beiträge bestehen aus einem einmaligen Beitrag und 
einem laufenden Beitrag, der sich aus den laufenden Kosten 
eines Jahres ermittelt. Dieser jährliche Beitrag ist auf Vor-
schlag der Vorstandschaft unter Offenlegung der Jahreskos-
ten von der Verbandsversammlung festzulegen.

3.) Zur Erlangung der wasserrechtlichen Erlaubnis sind seit 
dem Jahr 2000 Planungs- und Genehmigungskosten ent-
standen. Investitionskosten für Verbandsanlagen, Kosten 

9.) Vorbereitung von Satzungsänderungen, Änderungen des 
Unternehmens und des Planes.

(II) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden 
soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind nur rechtsverbind-
lich, wenn sie vom Verbandsvorsitzenden und dem Stellver-
treter, oder im Verhinderungsfall von einem dieser beiden 
und einem weiteren Vorstandsmitglied unterzeichnet sind.

§ 12 
Stellung der Vorstandsmitglieder

1.) Die Stellen des Verbandsvorsitzenden und der übrigen Mit-
glieder des Vorstandes sind Ehrenämter.

2.) Für Dienstverrichtungen für die Beregnungsgemeinschaft 
erhalten die Genannten nur den Sachaufwand vergütet.

3.) Vergütungen über 100,- Euro werden auf Antrag von der 
Verbandsversammlung geregelt.

4.) Bei Reisen und Fahrten für Zwecke und im Interesse des 
Verbandes können die anfallenden Kosten auf Antrag er-
stattet werden, wenn die Fahrstrecke über 50 km beträgt. 
Die Fahrtkostenerstattung richtet sich nach den Bestim-
mungen des Landesreisekostengesetzes (LRKG) in der je-
weils gültigen Fassung.

§ 13 
Aufgaben des Vorstandes

1.) Der Vorstand leitet die Beregnungsgemeinschaft nach Maß-
gabe des Wasserverbandsgesetzes und der Verbandssatzung 
in Übereinstimmung mit den von der Verbandsversamm-
lung beschlossenen Grundsätzen. Ihm obliegen alle Ge-
schäfte, zu denen nicht durch Gesetz oder Satzung die Ver-
bandsversammlung oder der Verbandsvorsitzende berufen 
ist.

2.) Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben die erforderliche Sorgfalt anzuwenden. Sie sind dem 
Verband gegenüber insbesondere dafür verantwortlich, dass 
die Bestimmungen der Satzung eingehalten und die Be-
schlüsse der Verbandsversammlung ausgeführt werden.

3.) Der Vorstand entscheidet über die Neuaufnahme von Mit-
gliedern, sowie die Aufhebung einer Mitgliedschaft.

4.) Der Vorstand ist berechtigt Verpflichtungen im Einzelfall 
bis zum Betrag von 15.000 Euro einzugehen.

5.) Der Vorstand regelt die Wasserverteilung der verschiedenen 
Bezugsquellen. Er hat dabei das Wasserangebot, die zu be-
regnenden Kulturen und den Vegetationsstand zu berück-
sichtigen.

6.) Bei laufender Bewässerung und Nichterreichbarkeit des 
Mitglieds ist der Vorstand berechtigt bei Verstößen gegen 
Vorgaben der wasserrechtlichen Erlaubnis und Anordnun-
gen der Aufsichtsbehörde sowie zur Sicherstellung einer 
ordnungsgemäßen Bewässerung bzw. einer Begrenzung 
von Schäden geeignete Maßnahmen zu ergreifen wie bei-
spielsweise das Abstellen einer Pumpe.

7.) Ernennung und Abberufung von Pumpenwarten.

§ 14 
Sitzungen des Vorstandes

1.) Der Verbandsvorsitzende beruft den Vorstand nach Bedarf, 
mindestens jedoch einmal jährlich zu Sitzungen ein. Die 
Sitzungen sind nichtöffentlich.

2.) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der Stim-
men seiner anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme.

3.) Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.
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IV. Abschnitt: Ordnungsmaßnahmen

§ 23 
Ordnungsmaßnahmen

Die Mitglieder der Beregnungsgemeinschaft Kressbronn a. B. 
(§ 2 Nr. 1) haben die auf dem Wasserverbandsgesetz und der 
Satzung beruhenden Anordnungen des Vorstandes, insbeson-
dere die Anordnungen zum Schutz des Verbandsunternehmens 
zu befolgen.

§ 24 
Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen durch Veröffentli-
chung im amtlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde Kressbronn 
a. B. (Kleine See-Post).

§ 25 
Änderung der Satzung

1.) Für Beschlüsse zur Änderung der Satzung ist die einfache 
Mehrheit der anwesenden Stimmen erforderlich. Der Be-
schluss über eine Änderung der Aufgabe des Verbandes be-
darf einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Stimmen der 
Verbandsversammlung.

2.) Die Änderung der Satzung bedarf der Genehmigung durch 
die Aufsichtsbehörde. Sie ist von der Aufsichtsbehörde öf-
fentlich bekanntzumachen und tritt am Tag nach der Be-
kanntmachung in Kraft, wenn nicht ein späterer Zeitpunkt 
festgelegt wird.

§ 26 
Haftung

Der Verband übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die 
sich aus der Nutzung von Pumpplätzen im Verbandsgebiet er-
geben.

V. Abschnitt: Aufsicht

§ 27 
Staatliche Aufsicht

1.) Der Verband steht unter der Aufsicht des Landratsamtes 
Bodenseekreis. Obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungs-
präsidium Tübingen.

2.) Die Aufsicht erstreckt sich darauf, dass der Verband die ihm 
nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben erfüllt.

§ 28 
Übergangsbestimmung, Amtsdauer  

der Vorstandsmitglieder
Die Amtsdauer der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Sat-
zung im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder verlängert sich 
bis zur nächsten regelmäßigen Wahl des Verbandsvorstandes.

§ 29 
Inkrafttreten

Diese Änderung der Satzung tritt am Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.
Kressbronn a. B., den 09.03.2023
Gez. Karl-Heinz Enzenmüller Gez. Sebastian Martin
Verbandsvorsitzender Stv. Verbandsvorsitzender

Diese Satzung der Beregnungsgemeinschaft Kressbronn a. 
B. vom 09.03.2023 ändert die bisher bestehende Satzung. Sie 
wurde vom Landratsamt Bodenseekreis (Aufsichtsbehörde) mit 
Schreiben vom 23.03.2023 genehmigt und tritt am Tag nach der 
Bekanntmachung in Kraft.

zur Erlangung der wasserrechtlichen Erlaubnis sowie Kos-
ten von dazu notwendigen Gutachten werden auf die Mit-
glieder der gemeldeten Grundstücksflächen verteilt, die da-
von profitieren. Basis ist die gemeldete Beregnungsfläche. 
Die Kosten der Herstellung der Pumpplätze beinhalten alle 
Kosten, die zur Erstellung desselben angefallen sind (Mate-
rial- und Arbeitsaufwand, Erdbewegung, Maschinenkosten 
usw.). Darüber hinaus gehören Kosten, die zur Erschließung 
eines Beregnungsgebietes anfallen (z. B. feste Beregnungs-
anlagen, Straßenquerungen) ebenfalls zum Pumpplatz. 
Diese werden auf die Mitglieder mit gemeldeten Aktiv-
flächen entsprechend der Grundstücksflächen verteilt. Der 
Beitrag beträgt derzeit 170,51 €/ha. Für Grundstücke, die 
bei Inkrafttreten der Satzung nicht als Aktivfläche gemeldet 
waren entsteht der Beitrag vor Aufnahme der Beregnung. 
Bei Herausnahme von Flächen aus den Verbandsanlagen 
wird der bezahlte Investitionsbeitrag nicht erstattet.

4.) Der einmalige Beitrag wird jedes Jahr je Hektar Bereg-
nungsfläche erhoben. Er beträgt zurzeit 10,00 €/.

5.) Die Beregnungsgemeinschaft Kressbronn a. B. hat keine 
Gewinnerzielungsabsichten. Die Bildung von Rücklagen 
für Gemeinschaftsprojekte ist zulässig.

6.) Die Fälligkeit der Beiträge ist 14 Tage nach Erhalt der Bei-
tragsbescheide.

7.) Zur Erhaltung der Liquidität des Verbandes sind Abschlags-
zahlungen zulässig.

§ 18 
Sonstige Beiträge

Für alle anderen Ausgaben des Verbandes (z. B. Investitions-
kosten, weitere Planungs- oder Genehmigungskosten) werden 
bei Bedarf Beiträge nach der Grundstücksfläche erhoben. Für 
deren Entstehung und Erhebung gilt § 17 Nr. 3. Die Höhe des 
Betrages wird durch Beschluss der Verbandsversammlung fest-
gesetzt.

§ 19 
Widerspruch

Es gelten die entsprechenden Vorschriften der Verwaltungsge-
richtsordnung.

§ 20 
Erhebung der Verbandsbeiträge

Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage 
des für ihn geltenden Beitragsmaßstabes (§§ 17 und 18) durch 
Beitragsbescheid.

§ 21 
Folgen des Rückstands

Bei nicht rechtzeitiger Entrichtung der Beiträge gilt die Rege-
lung für Verzinsung und Säumnisbeiträge nach der Abgaben-
ordnung des Bundes. Liegt trotz Mahnung weiterhin ein Bei-
tragsrückstand vor und zeigen weitere Maßnahmen nach Satz 
1 keine Wirkung, kann der Vorstand ein Ruhen des Wasserent-
nahme- und Beregnungsrechts aussprechen bis die geschulde-
ten Beiträge entrichtet worden sind.

§ 22 
Zwangsvollstreckung

Für die Durchsetzung der auf dem Wasserverbandsgesetz oder 
der Satzung beruhenden Forderungen gilt das Landesverwal-
tungsvollstreckungsgesetz.
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Benefits“-Mitarbeiterangebote.
|   Ein an den Tätigkeiten orientiertes leistungsgerechtes Entgelt, zusätzliche Sonderzahlungen sowie 

arbeitgeberunterstützte Betriebliche Altersvorsorge.

WWW.SW-MACHINES.DE/KARRIERE 
SW Automation GmbH

Marienfelder Str. 27, 88069 Tettnang
+49 7542 9333 0,  

andreas.banholzer@sw-machines.com

JETZT BEWERBEN

Mitgliedervollversammlung des 2023 
Fördervereines SV Kressbronn 2014 e.V.
Der Förderverein 2014 des SV Kressbronn lädt 
alle Mitglieder recht herzlich zur diesjährigen 
Mitgliederhauptversammlung am Mittwoch,  
den 12.07.2023 ab 19.30 Uhr in das Hotel  
Restaurant zur Kapelle, Hauptstraße 15 in Kress-
bronn recht herzlich ein. Anträge zur Tagesord-
nung sind bitte bis spätestens zum 12.06.2023 
einzureichen (mentzel@dermpath.de).

Spendenkonto: 
DE47 3708 0040 0240 0030 00
Commerzbank Köln
Sti chwort: Hochwasser Deutschland

Die Familien in den Flutgebieten 
benöti gen dringend Unterstützung. 
Spenden Sie jetzt!

©
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www.help-ev.de

Hochwasser-Hilfe 
Deutschland

	
		

  
 

 
  

 
 

KKoommmm  iinn  uunnsseerr  TTeeaamm!!  
WWiirr  sstteelllleenn  eeiinn:: 
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Möbel l Leuchten l Textilien l Farben
Seestraße 14 l 88079 Kressbronn
Telefon 07543 l 9528200
www.beletage-am-see.de

Grabmale und Bau
Baienfurt  0751-46 566 
Mobil  0172-834 08 94 

Kressbronn  0 75 43-50 400
www.grabmale-wachter.de

Grabmale Wachter
D i e  K u n s t  d e s  S t e i n s

Ihr Berater für Kressbronn, 
Langenargen & Tettnang
T 07541 704-8137

Reinhold Gebhard

leben-am-bodensee.de
Durch unsere Beratung vor Ort oder online unter:

Erste Adresse: Für Kauf und Verkauf.

Digital, persönlich, seenah.

Suchen, fi nden oder den Wert der eigenen vier Wände ermit-
teln: bei uns sind Sie immer gut beraten. Digital auf unserer 
Immobilienplattform und, am liebsten, natürlich persönlich.

Jetzt kostenlos
Immobilienwert 
ermitteln!

Bismarckstraße 8 · 88045 Friedrichshafen
Tel. +49 7541 23570 · www.immo-maier.de

Steffen

MAIER IMMOBILIEN

Immobilienvermittlung

Persönlich, engagiert und
kompetent vermitteln wir
gerne auch Ihre Immobilie.
Kontaktieren Sie uns
für ein unverbindliches
Erstgespräch.

Zuverlässig seit 1976.

Steffen

MAIER IMMOBILIEN

aus Leidenschaft.

Bismarckstraße 8 · 88045 Friedrichshafen
Tel. +49 7541 23570 · www.immo-maier.de

Steffen

MAIER IMMOBILIEN

Sie planen den Verkauf 
Ihrer Immobilie?
Gerne ermitteln wir unverbindlich  
den Marktpreis Ihrer Immobilie  
und überzeugen Sie mit unserem  
umfassenden Leistungspaket.

Für eine erste  
Wertindikation  
starten Sie gern  
kostenlos auf  
unserer Website.

Bismarckstraße 8 · 88045 Friedrichshafen
Tel. +49 7541 23570 · www.immo-maier.de

Steffen

MAIER IMMOBILIEN

Sie planen den Verkauf 
Ihrer Immobilie?
Gerne ermitteln wir unverbindlich  
den Marktpreis Ihrer Immobilie  
und überzeugen Sie mit unserem  
umfassenden Leistungspaket.

Für eine erste  
Wertindikation  
starten Sie gern  
kostenlos auf  
unserer Website.

DIA-IM-090 - DIAZert

Einladung zur
Jahres-Hauptversammlung   
des Turnverein Kressbronn 1898 e.V.
Termin: Freitag, 21. April 2023 
Uhrzeit: 20:00 Uhr   
Ort: Sportrestaurant des TVK   
 Maîcher Straße 29 · 88079 Kressbronn

Tagesordnungspunkte:
 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
 2. Bericht des Vorsitzenden 
 3. Ehrungen
 4.  Kurzberichte der Abteilungsleiter
 5.  Kassenbericht
 6.  Bericht der Kassenprüfer 
  Entlastung der Vorstandschaft 
 7.  Verschiedenes
 8.  Schlußwort des Vorsitzenden

Jede Woche informiert

Redaktionsschluss:
Dienstag 16.00 Uhr

2-Zimmerwohnung
mit Balkon (Dachgeschoß)  
65 qm, kleine Wohneinheit,
in Kressbronn ab 1.7. zu  
vermieten, Kaltmiete 520,- €.
Zuschriften bitte an die 
Schwäbische Zeitung unter 
Chiffre-Nr. CD-Z117/02764 
oder Mail an  
chiffre@schwaebische.de

Redaktionsschluss für Texte und Anzeigen ist jeden Dienstag um 12:00 Uhr!



Osterurlaub
Wir haben Urlaub  

von Montag, 03. April 2023 
bis Freitag, 14. April 2023

Vertretung:
Frau Dr. med. Krell, Telefon 6444
Herr Dr. med. Lang, Telefon 6555

Wir bitten um Terminvereinbarung bei den Vetretungsärzten !

Praxis Kai-Uwe Galle,  
Hauptstraße 46, 88079 Kressbronn

Ihr Immobilien-Partner 
am Bodensee

Hemigkofener Str. 14 · 88079 Kressbronn

Tel. 0 75 43 / 93 86 93 · Fax 93 87 26
www.lindinger-immobilien.de

Angebot gültig vom 05.04. bis 11.04.2023

Schweinefilet im Speckmantel 
gefüllt mit Brät und Brokkoli 100 g  1,99 €
Kalbsgeschnetzeltes 
mager und zart 100 g  2,20 €
Schinkenaufschnitt 
vielfach sortiert 100 g  1,99 €
Eyerlyoner 
mit Paprika und Pistazien 100 g  1,69 €

Osterbierkugel 
350 g => 100 g = 10,11 € 
 

1 Stück   3,90 €

frisch aus der Wurstküche

Bärlauchleberwurst 
mit frischem Bärlauch

 100 g  1,19 €

HHaalllloo  FFrrüühhlliinngg!!  
Begrüßen Sie den Frühling in einem neuen Outfit, denn 

die Saison wird farbenfroh und außergewöhnlich wie Sie! 

Unser Ostergeschenk für Sie 10 EURO

Rickenbacherstr. 5 
88131 Lindau/Reutin 
T e l .  0 8 3 8 2 / 5 5 7 0  
mail@stiefenhofer-moden.de 

WIR SIND FÜR SIE DA: 
Montag b is  Fre i tag  
9 . 3 0  –  1 8  U h r  
Samstag 9.30 – 14 Uhr Damen und Herren Mode 

Für Ihren Einkauf ab 60,- € 
Gültig bis 20.04.2023 

pro Einkauf nur ein Gutschein möglich 

Damen & Herren

Satzwerk,  Auftrag397960,  KdNr.4001607,  StichwortPenthouse in Friedrichs-

hafen,  FarbenTechnikEur/901;Eur/902;Eur/903;SetzerJDG VertreterEric 

Lechner Größe (SPxMM)2x110 Ausgaben101 117 41702 41703 Wo-

che45017/1

0751 366 23 0 immo-sterk.de

0751 366 23 0 immo-sterk.de

0751 366 23 0 immo-sterk.de

Exklusive Maisonette-Penthousewohnung der Extra-Exklusive Maisonette-Penthousewohnung der Extra-
klasse in neuwertigem Gesamtzustand, KFW-40-Stan-klasse in neuwertigem Gesamtzustand, KFW-40-Stan-
dard, Bj. 2017, Wfl. ca. 166 mdard, Bj. 2017, Wfl. ca. 166 m22, großzügige, sonnige Dach-, großzügige, sonnige Dach-
terrasse, Bergsicht, sehr gehobene Innenausstattung,  terrasse, Bergsicht, sehr gehobene Innenausstattung,  
1 Garage/2 Stellplätze, Bedarfsausweis, FW, Bj. 2017, A, 1 Garage/2 Stellplätze, Bedarfsausweis, FW, Bj. 2017, A, 
33KWh, Bezug nach Vereinbarung33KWh, Bezug nach Vereinbarung

    KP auf AnfrageKP auf Anfrage

PPEENNTTHHOOUUSSEE  IINN  FFRRIIEEDDRRIICCHHSSHHAAFFEENN

GmbH
Meckenbeuren-Liebenau, Tel. 0 75 42 /94 27-0,  

www.autohaus-kirchmaier.de

GebrauchtwagencenterVertragshändler

Seit 1960 Ihr zuverlässiger Partner
• Verkauf  • Kundendienst  • Ersatzteile 

• Unfallinstandsetzung  • Leasing und Finanzierung

Seit 1960 Ihr zuverlässiger Partner
• Verkauf • Kundendienst • Ersatzteile

• Unfallinstandsetzung • Leasing und Finanzierung

  WHS  Baum- und Strauchpflege

> Spezialfällungen mit Fällkran
> Baumfällung / Baumkronenschnitt
> Rasenpflege  und Landschaftspflege
> Strauch- und Heckenschnitte
> Sandreinigung 
> Wurzelstockausfräsung
> Entsorgung von Schnittgut 

     Tel:  075 42 / 42 61
    Fax:  075 42 / 40 90 39

 e-mail:WHS-Baumpflege@t-online.de

M.Scholz  -  Forellenweg 8  -  88074 Meckenbeuren / Brochenzell


